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An die Mitglieder des kath

Der Leitende Ausschuß hat in Ausführung
eines Auftrages des Zentralkomitees mit
der „Konkordia", Kranken- und Unfallkasse
des Schweiz, kathol, Volksvereins, folgende
Vereinbarung getroffen:

Vereinbarung
zwischen der

„Konkordia", Kranken-und Unfall-Kasfe
des schweiz, kath. Volksvereins

und dem

kath. Lehrerverein der Schweiz.
Gestützt auf Art. lib der Statuten der

„Konkordia", die Abstimmung unter den
Sektionsvorständen lt. Bericht No. l l und
den Beschluß des Zentralvorstandes der
„Konkordia" vom 19./20. Dezember 1920
einerseits, und die Zustimmung des Vorstan-
des des kath. Lehrervereins vom 13. Dez.
1920 wird in der

Abteilung C (Unfallabteilung) und To-
desfall- und Jnvaliditätsversicherung fol-
gende besondere Vorlage geschaffen:

1. Die Abteilung C (Unfallgeld und
Todesfallversicherung) der „Konkordia" steht
den Mitgliedern des kath. Lehrer-
Vereins in folgender Weise zur Verfügung:

Die Zugehörigkeit zu einer Abteilung
der Krankenversicherung wird nicht verlangt.
Dagegen sichern die Mitglieder des kath.
Lehrervereins der „Konkordia" in der Ent-
Wicklung derselben eine wohlwollende Unter-
stützung zu.

U. Auf den Ansätzen der Taggeld-
Versicherung wird den Mitgliedern des
kath. Lehrervereins ein Rabatt von 20"/»
gewährt, wobei die Auswahl der Klassen
freigestellt ist. Die Ansätze der Todesfall-
und Jnvaliditätsversicherung bleiben
dagegen unverändert. 5 der einlaufenden
Prämien fallen der Kasse des kath. Lehrer-
Vereins zu mit jährlicher Rechnungsstellung
auf 1. Mai.

Den Angehörigen des kath. Lehrer-
Vereins in der gleichen Familie steht der
Eintritt in beide Unfallabteilungen zu den

gleichen Bedingungen offen.
2. Der Verkehr vollzieht sich auf Grund-

läge der Einzelversicherung mit der Zentral-
Verwaltung in Luzern.

3. Als verbindliche Schriftstücke gelten
diejenigen für die Mitglieder der „Kon-
kordia" im allgemeinen, insbesonders aber
folgende:

l. Lehrervereins der Schweiz.

a)Rückversicherungsvertragmitder „Bas-
ler Lebensversicherungs-Gesellschaft" und die
bezüglichen Formulare und Versicherungs-
bedingungen.

b) Das Unfallreglement C (vom 1. Ja-
nuar 1921).

e) Die Statuten der „Konkordia",
soweit in der Geschäftsführung anwendbar.

U) Die Beschlüsse der Deleqiertenver-
sammlung.

4. Die Dauer dieses Vertrages ist auf
fünf Jahre festgesetzt mit gegenseitiger
vorausgehender halbjährlicher Kündigung
durch eingeschriebenen Brief. Erfolgt keine

Kündigung, so dauert der Vertrag still-
schweigend ein Jahr weiter, bis zum Ab-
schluß einer neuen Vertragsperiode, —
Einzelversicherungen auf eine Dauer von
zehn Jahren sind zulässig und verbindlich.

Durch gegenseitige Zeichnung erklären
die Annahme vorstehender Vereinbarung:

Luzern, Sursee, den 20. Dezember 1920.

Für den Zentralvorstand des

„Kath. Lehrervereins der Schweiz":
Der Zentralpräsident: Der Zentralaktuar:

W. Maurer. W. Arnold.
Für den Zentralvorstand der

„ Konkordia " :

Der Zentralpräsident: Der Zentralaktuar:
Frz. Elias. E. Müller.

Gemäß vorstehender Vereinbarung sind
unsern Mitgliedern folgende Versicherungs-
Möglichkeiten gegen Unfall geboten:

1. Für Arzt-, Arznei- und Spital-
kosten-Vergütung bei einer jährlichen
Prämie von Fr. 0.—.

2. Für ein Taggeld von Fr. 1.— bis
Fr. 10.— bei einer jährl. Prämienzahlung
von Fr. 2. 40 bis Fr. 42.—.

3. Für Todesfall und Invalidität
a) Für Todesfall von Fr. 1000

bis Fr. 15,000.
d) Für Invalidität von Fr. 1000

bis Fr. 45,000.
Prämienzahlung: Für je Fr. 1000 Ver-

sicherungssumme auf den Todesfall und
Fr. 1000 für den Jnvaliditätsfall (Kapital-
zahlung) beträgt die jährliche Grundprämie
Fr. 1.30.

Beispiel: Will sich ein Mitglied gegen
Unfall für die Bezahlung der Arzt- und
Medikamentenrechnung, für Fr. 3.— Tag-



geld und für eine Todesfall- und Jnvalidi-
tätssumme von je Fr. 50V0/Fr. 5000 ver-
sichern lassen, so wird seine Jahresprämie
wie folgt berechnet:

1. Für Arzt und Heilmittel — Fr. 6. —
2. „ Fr. 3.— Taggeld —

Fr. 9.—, weniger 20 "/o — „ 7.20
3. Für Fr. 5000 / Fr. 5000

Tod und Invalidität. ^ „ 9. —
Total Jahresprämie Fr. 22.20

Von dieser Prämie fallen 5°,o — gleich
Fr. 1.10 — in die Zentralkasse.

Will der Versicherte Arzt und Heilmittel
ausfallen lassen, so entrichtet er nur Fr. 10.20
pro Jahr; er kann auch Position 2, oder
1 und 2 ausfallen lassen.

Kinder von 2 bis 16 Jahren können
für den Todesfall für Fr. 100 bis Fr. 500
und im Jnvaliditätsfall von Fr. 1000 bis
Fr. 5000 versichert werden.

Für je Fr. 100 Versicherungssumme auf
den Todesfall und Fr. 1000 für den In-
validitätsfall (Kapitalzahlung) beträgt die
jährliche Prämie Fr. 1. 20.

In der Versicherung sind fast alle Unfälle
ohne besondern Zuschlag inbegriffen, z. B.

Luzerner Km
Am 4. April hielt der Luz. Kantonal-

verband des Kathol. Lehrervereins, der in 8
Sektionen 740 Mitglieder zählt, seine dies-
jährige Generalversammlung in Luzern
ab. Der Besuch litt etwas unter — den
Ferientagen. Sehr erfreulich war der im-
poiante Aufmarsch der jüngern Generation.
Nächstes Jahr wird der gewohnte Pfingst-
montag wieder Versammlungstag sein.

Ueber das, was der Jahresbericht
des Präsidenten, Hrn. Alb. Elmiger, in
interessanter Gruppierung zusammenfaßte,
hat die Sch.-Sch. während des letzten Jahres
ihre Leser auf dem Laufenden gehalten.
Weiter entnehmen wir ibm, daß innert
weniger Monaten dank der Propaganda von
Frl. Müller, Ruswil, im Kanton Luzern
über 700 Expl. der Schrift „Ins Leben
hinaus" abgesetzt wurden. Machts nach!

Anschließend an den Jahresbericht wurde
eine Resolution gefaßt, die sich auf die
neuesten Strömungen in unserm kantonalen
Parlamente bezieht. Sie lautet: Resolution
der kathol. Lehrerschaft zur Finanzreform
im Kanton Luzern:

„Die katholische Lehrerschaft des Kantons

Unfälle der Schüler beim Turnen, auf dem
Heimweg, bei Kommissionen, bei der Aus-
Hilfe mit Erwachsenen, auf dem Velo u. s.f.;
Unfälle der Erwachsenen beim Fuhrwer-
ken, Reiten, Radfahren, in ihrer beruflichen
Tätigkeit und außerhalb derselben (mit nur
wenig Einschränkungen).

Äußerordentliche Gefahren wie:
Motorradfahren, Automobilfabren (regel-
mäßig. Mitfahren, Automobillenken) Schnee-
schuhlaufen, Hochgebirgs- und Gletscher-
touren usw. können mit einer mäßigen
Zuschlagsprämie in die Versicherung ein-
bezogen werden.

Die Prämiensätze für Tod und Invalidität
verstehen sich für eine Versicherungsdauer
von mindestens fünf Jahren. Für eine
kürzere Vertragsdauer wird ein Zuschlag
von 15",° erhoben.

Wir empfehlen den Mitgliedern den

Abschluß einer auf obiger Grundlage be-
ruhenden Unfallversicherung für sich und
ihre Angehörigen recht sehr. Die nötigen
Unterlagen können beim Zentralkassier
Alb. Elmiger, Lehrer, Littau, bezogen
werden, der auch zu weiterer Auskunft
gerne bereit ist.

Luzern begrüßt es, daß die verantwortlichen
Orgaue eine gründliche Sanierung der kan-
tonalen Staatsfinanzen energiich an die Hand
nehmen, da sie im Interesse des ganzen
Volkes liegt.

Doch soll diese Reform ohne Benach-
teiligung der Schule und ihrer Lehrerschaft
erfolgen. Insbesondere ist von einer
Verschiebung der öffentlichen Schul-
lasten auf die Gemeinden zugunsten
des Staates abzusehen, da sie die
Leistungsfähigkeit zahlreicher Gemeinden zum
dauernden Nachteil der Jugend und ihrer
Erzieher schwächen würde.

Dagegen wird die katholische Lehrerschaft
mit Entschiedenheit dafür eintreten, daß dem
Staate die erforderlichen Mittel zur Durch-
führung der Finanzreform gewährt werden."

Die Reisekarte des Kathol. Lehrer-
Vereins wurde besonderer Beachtung em-
pfohlen, desgleichen die Sch.-Sch., die
Krankenkasse und die neue Unfallver-
sicherung.

Die Jahresrechnung fand ohne Dis-
kussion Genehmigung. Die Wahlen erfolgten
in bestätigendem Sinne; nur Hr. Aktuar
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